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AktG 1965 §§ 202, 204, 255 Abs. 2; BGB § 738 Abs. 1
Zu Auseinandersetzungsansprüchen eines ausgeschiedenen GbR-Gesellschafters

BGH, Beschl. v. 09.03.2009 – II ZR 131/08 (LG Berlin), ZIP 2009, 1008 = WM 2009, 954

Amtliche Leitsätze:

1. Beruft sich der ausgeschiedene Gesellschafter gegenüber der Ausgleichsforderung der Gesellschaft nach
§ 738 Abs. 1 i. V. m. § 739 BGB auf ein Zurückbehaltungsrecht, gestützt auf seinen Anspruch auf Befreiung von
den gemeinschaftlichen Schulden (§ 738 Abs. 1 Satz 2 BGB), ist er für das Bestehen derartiger Schulden
darlegungs- und beweispflichtig.
2. Hat der ausgeschiedene Gesellschafter mit einem von mehreren Gesellschaftsgläubigern eine
Haftungsbeschränkung vereinbart (hier: quotale und auf einen Teil der Darlehenssumme beschränkte
persönliche Haftung), kann er sich im Innenverhältnis gegenüber dem Anspruch der Gesellschaft auf
Ausgleich seines negativen Auseinandersetzungsguthabens auf diese im Außenverhältnis mit dem Gläubiger
vereinbarte Haftungsbeschränkung nicht berufen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Verbindlichkeit
gegenüber dem Gläubiger in der vollen, von ihr zum Stichtag des Ausscheidens geschuldeten Höhe
grundsätzlich in die Auseinandersetzungsrechnung einzustellen.
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3. Nachschusszahlungen der Gesellschafter in das Gesellschaftsvermögen sind in der
Auseinandersetzungsrechnung gegenüber dem ausgeschiedenen Gesellschafter unabhängig davon zu
passivieren, ob sie aufgrund eines wirksamen oder eines unwirksamen Gesellschafterbeschlusses geleistet
worden sind, oder ob sich die Gesellschaft gegenüber dem Rückzahlungsverlangen eines Gesellschafters auf
Verjährung berufen kann.

ZBB 2009, 227 ff.

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG


	ZBB 2009, 227
	Amtliche Leitsätze:


